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Antrag
aller Länder

Entwurf eines Gesetzes zur innerstaatlichen Umsetzung des
Fiskalvertrags

Punkt 16 der 901. Sitzung des Bundesrates am 12. Oktober 2012

Der Bundesrat möge beschließen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2
des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

Länder und Kommunen werden durch den Fiskalvertrag in ihrer
Konsolidierungspolitik vor besondere Herausforderungen gestellt. Im Rahmen der
Beschlussfassung zur innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalvertrags haben Bund
und Länder am 24. Juni 2012 daher Eckpunkte vereinbart, nach denen Bund und
Länder unter anderem darin übereinstimmen, dass eine Entscheidung über die Höhe
der vom Bund für den Zeitraum 2014 - 2019 zur Aufgabenerfüllung der Länder zu
zahlenden Kompensationen nach Artikel 143c des Grundgesetzes
("Entflechtungsmittel", z. B. zur Verbesserung der kommunalen
Verkehrsverhältnisse) im Herbst dieses Jahres erfolgt (siehe Drs. 400/12 [B] vom
29. Juni 2012 zum Gesetz zu dem Vertrag vom 2. März 2012 über Stabilität,
Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion).

Die Länder und die betroffenen Kommunen benötigen dringend Planungssicherheit.
Die Kompensationsleistungen nach dem Entflechtungsgesetz sind im Lichte
weiterhin bestehender und teilweise gestiegener Anforderungen sowie der
Kostenentwicklung anzupassen. Der Vorschlag der Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder zur Fortführung der Kompensationsleistungen des
Bundes nach dem Entflechtungsgesetz nach 2013 vom 10. März 2011 wurde
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frühzeitig in den Beratungsprozess eingebracht. Grundlage war der Bericht und der
daraus abgeleitete Gesetzentwurf der Finanzministerkonferenz vom 27. Januar 2011
auf Basis von Beiträgen der betroffenen Fachministerkonferenzen. Beides wurde
von den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zustimmend zur
Kenntnis genommen und die Auffassung bekräftigt, dass die
Kompensationsleistungen für den Ausbau und Neubau der Hochschulen
einschließlich der Hochschulkliniken sowie für Investitionen zur Verbesserung der
Verkehrsverhältnisse der Gemeinden erhöht und die Mittel für die Bil-
dungsplanung und den Bereich der Wohnraumförderung zumindest in
unveränderter Höhe fortgeführt werden sollen.

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, den berechtigten Interessen der
Länder nachzukommen und auf dieser Grundlage konstruktiv zu einer fristgerechten
abschließenden Regelung im Zusammenhang mit den Beratungen zur
innerstaatlichen Umsetzung der neuen Vorgaben des Fiskalvertrages und des
Stabilitäts- und Wachstumspakts beizutragen.


